
Besondere Bedingung Nr. 6613
Datensicherung

In Ergänzung des Art.5 lit.1 der Allgemeinen Bedingungen für die Informationsverlust- und Datenträger-
Versicherung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen (ADVBID) lt. Besonderer Bedingung Nr.1442 gilt verein-
bart, dass der Versicherungsnehmer eine Datensicherung auf externen Datenträgern im Abstand von ..........
durchführt.


